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Leitfaden für Ihre Versicherung 
bei der BG Verkehr

Herzlich Willkommen bei der Berufsgenossenschaft für 
Transport und Verkehrswirtschaft, kurz BG Verkehr. Ihr 
Unternehmen ist bei uns gesetzlich unfallversichert. 
Das bedeutet: Die Berufsgenossenschaft für Transport 
und Verkehrswirtschaft übernimmt die Haftung, falls 
Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit verletzt werden oder aus 
beruflichen Gründen erkranken. Die Kosten für ärztliche 
Behandlung, Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder Entschädigung durch Renten tragen wir. Für diesen 
Versicherungsschutz zahlen Sie einen jährlichen Beitrag, 
der nach Unternehmensgröße und Gefahrklasse indivi-
duell festgelegt wird.

In dieser Broschüre finden Sie die wichtigsten Informa-
tionen zur Mitgliedschaft in der BG Verkehr.
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Gewerbeanmeldung 
Mit den vorbereitenden Tätigkeiten für ein 
Unternehmen, etwa der Gewerbeanmel-
dung, beginnt der Versicherungsschutz 
und somit auch die Zuständigkeit der  
Berufsgenossenschaft (§ 136 Absatz 1 
SGB VII). Dennoch muss sich jeder Un-
ternehmer nach Eröffnung des Unterneh-
mens bei der BG Verkehr anmelden.

Mitgliedsnummer
Sobald wir über die Unternehmenseröff-
nung informiert wurden (z. B. durch Ihre 
telefonische Anmeldung oder eine Ab-
schrift der Gewerbeanmeldung), nehmen 
wir Sie in das Mitgliederverzeichnis der 
BG Verkehr auf. Damit erhalten Sie die 
Mitgliedsnummer für Ihr Unternehmen. 
Bitte nennen Sie diese Nummer künftig in 
jedem Schreiben an die BG Verkehr und 
halten Sie die Nummer auch bei telefoni-
schen Anfragen parat.

Versicherungsschutz für alle
Das Sozialgesetzbuch legt fest, dass alle 
Beschäftigten der Betriebe, für die die BG 
Verkehr zuständig ist, gegen die Folgen 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten versichert sind (§ 2 Absatz 1 Nr. 1 SGB 
VII). Die Selbstverwaltung der BG Verkehr 
hat darüber hinaus beschlossen, dass der 
Versicherungsschutz auch für Einzelunter-
nehmer gilt, ebenso für die Gesellschafter 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
einer offenen Handelsgesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft (KG).

Die Ehepartner, Gesellschafter oder Ge-
schäftsführer einer GmbH bzw. GmbH & 
Co. KG können sich in der Regel freiwillig 
absichern, ebenso Kommanditisten einer 
KG und Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft. Über den Abschluss und den 
Umfang der freiwilligen Versicherung be-
raten wir Sie gern.

Die Zugehörigkeit zur BG Verkehr ist nicht 
davon abhängig, dass Sie Mitarbeiter  
beschäftigen. Selbst alleinarbeitende Un-
ternehmer sind persönlich versichert und 

haben bei Arbeitsunfällen Anspruch auf 
Leistungen aus der Unfallversicherung. 
Im Ausnahmefall ist für den Unternehmer 
unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Befreiung von der Versicherung möglich. 
(Informationen dazu finden Sie im Inter-
net unter www.bg-verkehr.de oder Sie las-
sen sich persönlich von unseren Mitarbei-
tern beraten). Aber Sie sollten bedenken: 
Mit der Befreiung endet auch der Versi-
cherungsschutz durch die BG Verkehr. Die 
Folge? Nach einem schweren Arbeitsun-
fall hätten Sie oder Ihre Hinterbliebenen 
zum Beispiel keinen Anspruch auf Rente.

In ihrer Satzung hat die BG Verkehr für die 
Unternehmer derzeit eine Mindestversi-
cherungssumme von 20.000 Euro festge-
legt. Die Versicherungssumme ersetzt bei 

Ihre Mitgliedschaft bei der BG Verkehr 

der Leistungs- und Beitragsberechnung 
das tatsächliche Unternehmereinkom-
men (Jahresarbeitsverdienst). Durch den 
Abschluss einer Zusatzversicherung hat 
jeder Unternehmer die Möglichkeit, die 
Geldleistungen der BG Verkehr zu erhö-
hen und sie damit seinen persönlichen 
Einkommensverhältnissen anzupassen.

Beiträge
Die Mitgliedsunternehmen zahlen Bei-
träge an die BG Verkehr, mit denen die 
Leistungen an die Versicherten abgedeckt 
sind – Leistungen für rund 440 Millionen 
Euro im Jahr! Basis für die Beitragsbe-
rechnung sind die tatsächlichen Aufwen-
dungen des zurückliegenden Jahres. Der 
Bedarf wird nach dem Jahresabschluss, 
verteilt auf Risikoklassen, auf alle Mit-




